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Nachruf 
Der Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab trauert um 

Frau Beate Herrmann 
aus Kaimling 

welche am 31. Juli 2025 im 62. Lebensjahr verstorben ist. 

Frau Herrmann trat am 01. September 1982 in den Dienst des Landkreises Neustadt an 
der Waldnaab zunächst als Schreibkraft im Sachgebiet 41 „Umweltschutz, Naturschutz 
und Landschaftspflege“ ein.  

Nach dem erfolgreichen Ablegen der Fachprüfung I für Verwaltungsangestellte im Mai 
2000 war sie als Sachbearbeiterin weiter im Sachgebiet 41 eingesetzt. Im Februar 2006 
absolvierte sie erfolgreich die Fachprüfung II für Verwaltungsangestellte. Auf eigenen 
Wunsch wechselte Beate Herrmann am 01.12.2009 als Sachbearbeiterin in das Sachge-
biet 43 „Wasserrecht“. Dort war sie für die kommunale Abwasserbeseitigung und den 
Vollzug des Abwasserabgabenrechts zuständig. 

Mit Sorgfalt meisterte sie diesen Arbeitsbereich stets zuverlässig, gewissenhaft und zur 
vollsten Zufriedenheit. Ihre freundliche und ruhige Art wurde bei den Kolleginnen und 
Kollegen im Sachgebiet jederzeit geschätzt. 

Wir danken ihr für ihren verantwortungsvollen Einsatz und werden ihr stets ein ehren-
des Gedenken bewahren. 
 

Neustadt a.d.Waldnaab, August 2025 

Landratsamt 
Neustadt a.d.Waldnaab 

 

       Albert Nickl     Eva Weiß  
            Stv. Landrat                                  Personalratsvorsitzende 

 
 
 
 
 
 

 
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Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung  
gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 und 5 Bayer. Bauordnung (BayBO) 

 
 
Vorhaben: Dachstuhlerneuerung des bestehenden Gebäudes: Abbruch eines  

Satteldaches inkl. Kamine sowie Neuerrichtung eines Pultdaches 
Bauort: Speinsharter Straße 1, Eschenbach i. d. OPf.   
Gemarkung: Eschenbach 
Flur-Nr.: 212 
Bauherr: Markus Witt, Fichtawiesen 4, 92655 Grafenwöhr 

 
Das Landratsamt Neustadt a. d. Waldnaab hat mit Bescheid vom 24.07.2025 dem Antragstel-
ler die bauaufsichtliche Genehmigung entsprechend den mit Genehmigungsvermerk verse-
henen Bauvorlagen zu dem oben genannten Vorhaben erteilt.  
 
Hinweis: 
Gemäß Art. 66 Abs. 1 Satz 4 Bayer. Bauordnung ist einem Nachbarn, der dem Bauvorhaben 
nicht zugestimmt hat oder dessen Einwendungen nicht entsprochen wird, eine Ausferti-
gung der Baugenehmigung zuzustellen. Da vorliegend mehr als 20 Nachbarn im gleichen 
Interesse beteiligt sind, ohne vertreten zu sein, kann die Zustellung gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 
4 BayBO durch diese öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden. Die Zustellung an den 
Nachbarn gilt gem. Art 66 Abs. 2 Satz 6 BayBO mit dem Tag der Bekanntmachung als be-
wirkt. 
 
Die Baugenehmigung einschließlich der genehmigten Planunterlagen und der Bauakten 
kann im Landratsamt Neustadt, Am Hohlweg 2, 92660 Neustadt a.d. Waldnaab, im Zimmer C 
112 während der üblichen Parteiverkehrszeiten eingesehen werden. Es wird jedoch empfoh-
len, mit dem Sachbearbeiter Herrn Rupprecht unter der Rufnummer: 09602/79-4220 hierfür 
einen Termin zu vereinbaren. 
 
 

Rechtsbehelfsbelehrung 
  
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats schriftlich, zur Niederschrift oder in 

einer für den Schriftformersatz zugelassenen elektronischen Form1 Klage bei folgendem 
zuständigen Gericht erhoben werden: 
 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Postanschrift: Postfach 11 01 65, 93014 Regensburg 

Hausanschrift: Haidplatz 1, 93047 Regensburg 
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Die Frist wird mit der Zustellung in Lauf gesetzt. Die Zustellung gilt mit dem Tag der 
Bekanntmachung als bewirkt, Art. 66 Abs. 2 Satz 6 BayBO. 

 
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 
1  für den Schriftformersatz zugelassene elektronische Form: 
Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet 
keine rechtlichen Wirkungen! Nähere Informationen zur elektronischen Einlegung von 
Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte der Internetpräsenz der Bayerischen 
Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de). 
Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis Klagen grundsätzlich 
elektronisch einreichen. 
Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der 
Klageerhebung eine Verfahrensgebühr fällig. 
 
 
Neustadt an der Waldnaab, 24.07.2025 
Landratsamt  
 
 
Constanze Schmucker  
Oberregierungsrätin 
 
 
 

 
 
 
 

Haushaltssatzung des Schulverbandes Pleystein 
für das Haushaltsjahr 2025 

 

I. 
Auf Grund von Art. 9 des Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes (BaySchFG), Art. 40 Abs. 1 des 
Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG), sowie Art. 63 ff. der Gemeindeord-
nung für den Freistaat Bayern (GO) hat die Verbandsversammlung des Schulverbandes Pleystein 
in ihrer öffentlichen Sitzung am 21. Juli 2025 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 
2025 beschlossen. Sie wird hiermit gemäß Art. 9 BaySchFG in Verbindung mit Art. 40 Abs. 1 
KommZG und Art. 65 Abs. 3 GO, Art. 26 Abs. 2 GO amtlich bekanntgemacht 

 
§ 1 

 

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird 

hiermit festgesetzt; 
 

er schließt 
 

im Verwaltungshaushalt 
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in den Einnahmen und Ausgaben 

mit 
247.231,00 EUR 

 
und 

 

im Vermögenshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben 
mit 

21.240,00 EUR 

 
ab. 
 

§ 2 
 

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 

sind nicht vorgesehen. Allgemeinverfügung 
 

§ 3 
 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht fest-

gesetzt.  

 
 

§ 4 
Schulverbandsumlage 

 

(1) Verwaltungsumlage 
 
1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Finanzbedarf (Umlagesoll) zur 
Finanzierung von Ausgaben im Verwaltungshaushalt wird für das Haushaltsjahr 
2025 auf 164.728,00 EUR festgesetzt und nach der Zahl der Verbandsschüler auf 

die Mitglieder des Schulverbandes umgelegt (Verwaltungsumlage).  
 

2. Für die Berechnung der Verwaltungsumlage wird die maßgebende Schülerzahl 
nach dem Stand vom 01. Oktober 2024 auf 34 Verbandsschüler festgesetzt.  

 
3. Die Verwaltungsumlage wird je Verbandsschüler auf 4.844,9412 EUR festge-

setzt.  
 

(2) Investitionsumlage 
 
Eine Investitionsumlage wird nicht festgesetzt.  
 

§ 5 
 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben 
nach dem Haushaltsplan wird auf 70.000,00 EUR festgesetzt. 
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§ 6 
 

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 
 

§ 7 
 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2025 in Kraft. 

 
 

II. 
 

Das Landratsamt Neustadt a.d. Waldnaab hat mit Schreiben vom 30. Juli 2025, Nr. 21-941/192-
2025, festgestellt, dass die Haushaltssatzung keine nach Art. 9 BaySchFG in Verbindung mit Art. 
40 Abs. 1 KommZG und Art. 67 und 71 GO genehmigungspflichtigen Bestandteile enthält. 
 
 

III. 
 

Der Haushaltsplan liegt vom Tage nach der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung eine Woche 
lang bei der Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft Pleystein, Neuenhammerstraße 1, 
92714 Pleystein, 1. Obergeschoss, Zimmer 107, während der allgemeinen Dienstzeiten öffentlich 
zur Einsicht auf (Art. 65 Abs. 3 Satz 3 GO). 
 

IV. 
 

Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wird während des Haushaltsjahres bei der  
Verwaltungsgemeinschaft Pleystein, Neuenhammerstraße 1, 92714 Pleystein, auf Zimmer Nr. 
107 zur Einsicht bereitgehalten (§ 4 der Bekanntmachungsverordnung – BekV- in  
Verbindung mit Art. 9 BaySchFG sowie der Art. 40 ff. KommZG). 
 

Pleystein, 05. August 2025 
Schulverband Pleystein 
 

 
Rewitzer 
Schulverbandsvorsitzender  
 

 
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       I. 

Auf Grund des § 10 der Verbandssatzung und der Art. 34 Abs. 2 Nr. 3 und Art. 40 
Abs. 1 des Gesetzes über die Kommunale Zusammenarbeit in Verbindung mit Art. 
63 ff. der Gemeindeordnung hat die Verbandsversammlung am 09.04.2025 fol-
gende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen, die hiermit 
gem. Art. 40 KommZG i.V.m. Art. 65 Abs. 3 Satz 3 GO amtlich bekannt gemacht 
wird: 
 

§ 1 

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit 
festgesetzt;  
er schließt  

im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit  2.108.100,00 € 

und im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 1.567.930,00 € 
ab. 
 

§ 2 

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden 
nicht festgesetzt. 
 

§ 3 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 
 

§ 4 

(1) Es wird keine Betriebskostenumlage erhoben. 
(2) Es wird keine Investitionsumlage erhoben. 

 

§ 5 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach 
dem Haushaltsplan wird auf 

351.350,00 € 
festgesetzt. 

 

Haushaltssatzung 
 

des Zweckverbandes zur Wasserversorgung  
der Gemeinden Mantel und Weiherhammer,  

Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab, 
 

für das Haushaltsjahr 2025 
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§ 6 

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 
 

§ 7 

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2025 in Kraft. 
 
 
 
 
 
 

II. 
 
Das Landratsamt Neustadt an der Waldnaab hat als Rechtsaufsichtsbehörde mit Schreiben 
vom 12.08.2025, Nr. 21-941/200-2025 festgestellt, dass die Haushaltssatzung 2025 keine ge-
nehmigungspflichtigen Teile enthält. 
 
 

III. 
 
Die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen liegt vom Tage nach der Veröffentlichung der 
Bekanntmachung bis zur nächsten amtlichen Bekanntmachung einer Haushaltssatzung  
 
im Rathaus in Mantel, Etzenrichter Str. 11, Zimmer 3, 
 
während der allgemeinen Geschäftsstunden, zur öffentlichen Einsicht auf (Art. 65 Abs. 3, 
Art. 26 Abs. 2 GO i.V.m. § 4 der Bekanntmachungsverordnung (BekV)). 
 

 
 
 

Mantel, 21.08.2025 Zweckverband zur Wasserversor-
gung 
  der Gemeinden Mantel und Wei-
herhammer 
 
 
  _____________________________________ 
  R i c h a r d   K a m m e r e r 
  Verbandsvorsitzender 

 
 
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Allgemeinverfügung 

(Allgemeine Vorschrift im Sinne von Art. 3 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 
1370/20071) des Landkreises Neustadt a.d. Waldnaab 

über die Anwendung des VGN-Gemeinschaftstarifs in dem ab dem 01. 
Januar 2026 geltenden VGN-Verbundgebiet als 

Höchsttarif im allgemeinen ÖPNV 

 
Hintergrund 

In seiner Regierungserklärung vom 18. April 2018 hat Herr Ministerpräsident Dr. Markus 
Söder erklärt, dass der Freistaat Bayern neue Wege im Bereich des ÖPNV gehen wolle, u. 
a. auch durch die Schaffung einheitlicher Verbundstrukturen. Darauf Bezug nehmend ha-
ben auch die Stadt Weiden i. d. OPf. und der Landkreis Neustadt a. d. Waldnaab, beide Mit-
glieder der Europäischen Metropolregion Nürnberg, die Sinnhaftigkeit einer Verbundin-
tegration untersuchen lassen. 

Nach der verkehrlichen Untersuchung liegen gute Gründe für eine VGN- Verbundraumer-
weiterung vor. Die verkehrlichen Verflechtungen zwischen der Stadt Weiden i. 

d. OPf. und dem Landkreis Neustadt a. d. Waldnaab sowie auch zwischen dem bisherigen 
VGN-Verbundgebiet sprechen für die Verbundraumerweiterung. Die Ausweitung des 
VGN- Verbundgebiets soll nach der o. g. Untersuchung die individuelle Entscheidung der 
Menschen für den Umstieg auf umweltfreundliche Verkehrsmittel erleichtern, insbeson-
dere für Pendler und den Freizeitverkehr. Ein einheitliches Ticketsortiment, ein einheitli-
cher Tarif, ein abgestimmter Fahrplan, Echtzeitinformation in vielen Verkehrsmitteln und 
die Möglichkeit der Buchung von Mobilitätsangeboten über eine übergreifende App sollen 
die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel einfacher und attraktiver machen. 

Die Stadt Weiden i. d. OPf. hat am 28.04.2025 und der Kreistag des Landkreises Neustadt a. 

d. Waldnaab am 29.04.2025 beschlossen, den ÖPNV in ihren jeweiligen Gebieten in den 
VGN zum 01. Januar 2026 zu integrieren. Der Landkreis Neustadt a.d. Waldnaab hat in Voll-
zug des Beschlusses, mit Schreiben vom 15. Mai 2025, den entsprechenden Antrag auf Bei-
tritt in den VGN gestellt. Dieser wurde in der Verbandsversammlung des ZVGN (Zweckver-
band Verkehrsverbund Großraum Nürnberg) am 01. Juli 2025 sowie in der Sitzung des 
Grundvertrags-Ausschusses am 28. Juli 2025 jeweils angenommen. 

 

1 VERORDNUNG (EG) Nr. 1370/2007 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES 
vom 
23. Oktober 2007 über öffentliche Personenverkehrsdienste auf Schiene und Straße und 
zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 1191/69 und (EWG) Nr. 1107/70 des Rates (ABl. L 
315/1) in der Fassung der Verordnung (EU) 2016/2338 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS 
UND DES RATES vom 14. Dezember 2016 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 
hinsichtlich der Öffnung des Marktes für inländische Schienenpersonenverkehrsdienste 
(ABl. L 354/22). 
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Zur Vorgabe von gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen gegenüber den Verkehrsunterneh-
men des allgemeinen ÖPNV in seinem Zuständigkeitsgebiet und zum Ausgleich der ihnen 
hierdurch entstehenden finanziellen Nachteile erlässt der Landkreis Neustadt a.d. Waldnaab 
daher diese allgemeine Vorschrift in Form einer 

 

Allgemeinverfügung: 
 

1. Rechtsgrundlagen 

Auf der gesetzlichen Grundlage von § 8 Abs. 3 und § 8a Abs.1 Sätze 2 und 3 des Personenbeför-
derungsgesetzes (PBefG), Art. 8 Abs. 1 und 2 des Gesetzes über den öffentlichen Personennah-
verkehr in Bayern (BayÖPNVG), und Art. 3 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 2 Buchst. l) der Verord-
nung (EG) Nr. 1370/2007 basierend, regelt diese allgemeine Vorschrift die Festsetzung des VGN-
Gemeinschaftstarifs als Höchsttarif sowie die Beschaffung und den Einsatz von verbundein-
heitlicher Infrastruktur im allgemeinen öffentlichen Personennahverkehr (allgemeiner ÖPNV) 
und die Gewährung von Ausgleichsleistungen für die damit verbundenen finanzielle Nachteile 
in dem in Nr. 2.3 definierten Geltungsbereich. 

 

2. Gemeinwirtschaftliche Verpflichtung 

2.1 Alle Verkehrsunternehmen, die im Geltungsbereich dieser allgemeinen Vor-
schrift (dazu Nr. 2.3) öffentliche Personenverkehrsdienste im allgemeinen 
ÖPNV erbringen, sind verpflichtet, während der Laufzeit dieser allgemeinen 
Vorschrift (dazu Nr. 8) den VGN-Gemeinschaftstarif in seiner jeweiligen Fas-
sung ab 01.01.2026 (https://www.vgn.de/media/gemeinschaftstarif.pdf) als 
Höchsttarif im Sinne des Art. 3 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 ge-
mäß den Vorgaben dieser allgemeinen  Vorschrift  entsprechend  Nr. 2.2  
anzuwenden  (im  Folgenden 

„Tarifanwendung“ beziehungsweise „Tarifanwendungspflicht“). 

2.2 Die Tarifanwendung im Sinne von Nr. 2.1 beinhaltet: 

- die Beförderung von Fahrgästen zum jeweils geltenden VGN-
Gemeinschaftstarif gemäß Nr. 2.1; 

- die Verpflichtung zum Vertrieb des VGN-Gemeinschaftstarifs gemäß Nr. 2.1; 

- die generelle Beschaffung und den Einsatz von verbundeinheitlicher Infra-
struktur gemäß Anlage 1 (verbundintegrationsbedingte Fördergegen-
stände) – die jeweilige Konkretisierung erfolgt durch den Landkreis Neu-
stadt a.d. Waldnaab; 

- die hierfür erforderliche Integration in den VGN als Gesellschafter oder as-
soziiertes Unternehmen. 

Im Rahmen dieser allgemeinen Vorschrift werden ausschließlich die Beförderung von Fahrgäs-
ten zum jeweils geltenden VGN-Gemeinschaftstarif im Sinne des ersten Spiegelstrichs sowie 
die Beschaffung und der Einsatz von verbundeinheitlicher Infrastruktur (u. a. für Vertrieb, Kon-
trolle und Fahrgastinformation) im Sinne des dritten Spiegelstrichs als gemeinwirtschaftliche 
Verpflichtung konkreter geregelt; im Übrigen sind die vorgenannten Verpflichtungen geson-
derten Regelungen vorbehalten (z. B. im Rahmen öffentlicher Dienstleistungsaufträge und/o-
der über die Verbundregularien). 

2.3 Der Geltungsbereich dieser allgemeinen Vorschrift erstreckt sich sachlich und 

http://www.vgn.de/media/gemeinschaftstarif.pdf)
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geografisch auf das gesamte Gebiet, für das der Landkreis Neustadt a.d. Wald-
naab, unter Berücksichtigung von bestehenden Regelungen zur Übertragung 
von Zuständigkeiten mit benachbarten zuständigen Behörden, die Befugnis 
als zuständige Behörde im Sinne des Art. 2 Buchst. b) der 
Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 für den allgemeinen ÖPNV inne hat einschließ-
lich der aus dem Verbundgebiet ausbrechenden Verkehre, auf denen der VGN- 
Gemeinschaftstarif Anwendung findet (siehe Anlage 2: Tarifzonenplan VGN). 

 

3. Verhältnis zu bestehenden öffentlichen Dienstleistungsaufträge 

Die Regelungen in öffentlichen Dienstleistungsaufträgen, die öffentliche Personenverkehre im 
allgemeinen öffentlichen Personenverkehr im VGN- Verbundgebiet im Sinne dieser allgemei-
nen Vorschrift zum Gegenstand haben, haben neben dieser allgemeinen Vorschrift weiter Be-
stand und bleiben von den Regelungen dieser allgemeinen Vorschrift grundsätzlich unbe-
rührt. Die Tarifanwendungspflicht bezüglich des VGN-Gemeinschaftstarifs und die Pflicht zur 
Beschaffung und zum Einsatz der verbundeinheitlichen Infrastruktur sowie die hierfür zu ge-
währenden Ausgleichsleistungen ergeben sich aus dieser allgemeinen Vorschrift, soweit dies-
bezüglich nicht bereits Regelungen in den öffentlichen Dienstleistungsaufträgen bestehen. 
Die Abwicklung der Ausgleichsleistungen erfolgt, soweit vorhanden, unter Bezugnahme auf 
die öffentlichen Dienstleistungsaufträge nach Maßgabe dieser allgemeinen Vorschrift. Für die 
Abwicklung der Ausgleichsleistungen gilt Nr. 6. 

 

4. Ausgleichsleistungen 

4.1 Die Verkehrsunternehmen erhalten nach Maßgabe dieser allgemeinen Vor-
schrift Ausgleichsleistungen für die ihnen durch die Anwendung des VGN- Ge-
meinschaftstarifs einschließlich der Beschaffung und dem Einsatz der ver-
bundeinheitlichen Infrastruktur entstehenden finanziellen Nachteile. 

4.1.1 Die finanziellen Nachteile aus der Anwendung des VGN-
Gemeinschaftstarifs (Durchtarif ierungs- und Harmonisierungsverluste) 
ergeben sich dabei aus einer Gegenüberstellung der Situation mit An-
wendung des VGN-Gemeinschaftstarifs („Mit-Fall“) und der Situation mit 
Anwendung der bis dahin geltenden Tarife („Ohne-Fall“) unter Berück-
sichtigung sämtlicher hiermit jeweils verbundenen positiven und nega-
tiven Effekte. Bei der Gegenüberstellung sind die nachfolgenden Grunds-
ätze zu beachten. 

4.1.2 Die Höhe der Ausgleichsleistungen je Verkehrsunternehmen aufgrund 
entstandener Harmonisierungs- und Durchtarif ierungsverluste mit der 
Verbundraumerweiterung ab dem 01. Januar 2026 wird wie folgt berech-
net: 

Es wird eine Vorher-Nachher-Bewertung des Tarifs zum aktuellen VGN- Ge-
meinschaftstarif und dem einfachen oder kombinierten Referenztarif vor der 
Verbundraumerweiterung (mit ebenfalls aktuellem Preisniveau) vorgenommen. 
Dieser Wert wird mit den auf die jeweilige Relation entfallenden Fahrscheinen 
multipliziert. Die auf die Relation entfallenden Fahrscheine werden aus den von 
den Verkehrsunternehmen zur Verfügung gestellten Vertriebsdaten aus dem 
Jahr 2025 ermittelt. Hierbei gilt das in Anlage 3 beschriebene Verfahren. 

4.1.3 Die gemäß Nr. 4.1.2 berechnete Höhe der Ausgleichsleistung wird je öf-
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fentlichem Dienstleistungsauftrag bzw. für alle eigenwirtschaftlichen Ver-
kehre im Geltungsbereich dieser allgemeinen Vorschrift jährlich, frühes-
tens ab dem 
01. Januar 2027, gemäß dem Delta der Tarifentwicklung des Deutsch-
landtarifverbundes (DTV) zum VGN-Gemeinschaftstarif nach dem Be-
rechnungsverfahren in Anlage 3 fortgeschrieben. Die Beträge sind netto 
(ohne Umsatzsteuer) auszuweisen. 

4.1.4 Zur Vermeidung einer Doppelf inanzierung nach dieser allgemeinen Vor-
schrift und Ausgleichsleistungen aus anderen allgemeinen Vorschriften 
oder Vereinbarungen und den Ausgleichsregelungen zum 365-Euro-Ti-
cket werden diese Tarifmaßnahmen während sich überschneidender 
Gültigkeitszeiträume bei der Vorher-Nachher-Bewertung entsprechend 
Nr. 4.1.2 nicht berücksichtigt. 

4.1.5 Ausgleichsfähig nach Maßgabe dieser allgemeinen Vorschrift sind dar-
über hinaus die f inanziellen Nachteile aus der Beschaffung und dem Ein-
satz der verbundeinheitlichen Infrastruktur für verbundbeitrittsbedingt 
notwendige Investitionen in Vertriebsanlagen/-infrastruktur. Diesbezüg-
lich leistet der Landkreis Neustadt a.d. Waldnaab auf Grundlage dieser all-
gemeinen Vorschrift Investitionskostenzuschüsse nach Maßgabe von 
Förderprogrammen des Freistaates Bayern für Fördergegenstände nach 
Anlage 1; dies erfolgt entweder in Form von Zuwendungen im Sinne von 
§ 44 BayHO oder alternativ, soweit vorhanden, über öffentliche Dienstleis-
tungsaufträge (vgl. Nr. 6). 

4.1.6 Die Höhe der Ausgleichsleistung darf den finanziellen Nettoeffekt der 
Summe aller positiven und negativen Auswirkungen der Erfüllung der ge-
genständlichen gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung des Verkehrsun-
ternehmens bezogen auf die Einhaltung der Tarifanwendungspflicht ge-
mäß Nr. 2 nicht übersteigen. 

4.2 Die Ausgleichsleistungen nach dieser allgemeinen Vorschrift sind der Höhe 
nach begrenzt auf den finanziellen Nettoeffekt nach Art. 3 Abs. 2, Art. 4 
Abs. 1 und Art. 6 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 in Verbindung mit 
dem Anhang der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007. Diesbezüglich gilt: 

4.2.1 Der finanzielle Nettoeffekt für die Erfüllung der Tarifanwendungspflicht aus 
dieser allgemeinen Vorschrift entspricht nach dem Anhang der Verord-
nung (EG) Nr. 1370/2007 der Summe aller (positiven und negativen) Auswir-
kungen aus der Erfüllung der Tarifanwendungspflicht im Gebiet des Landkrei-
ses Neustadt a.d. Waldnaab in Bezug auf den VGN-Gemeinschaftstarif 
einschließlich der Beschaffung und dem Einsatz der verbundeinheitlichen Inf-
rastruktur. Für die Ermittlung des finanziellen Nettoeffekts ist somit eine Auf-
stellung aller Auswirkungen auf die Einnahmen und Kosten vorzunehmen. Bei 
den Auswirkungen auf die Einnahmen erfolgt eine Gegenüberstellung der Dif-
ferenz des „Mit-Falls“ und des „Ohne-Falls“ entsprechend Nr. 4.1 und gemäß 
Anlage 3. 

4.2.2 Die Anforderungen des Anhangs der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 werden 
auch im Übrigen beachtet. Die Ausgleichsleistungen nach dieser allgemeinen Vor-
schrift dürfen insbesondere nicht zu einer Überkompensation im Sinne des Anhangs 
der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 führen. Die Vermeidung einer Überkompensation 
wird unter Beachtung der Vorgaben von Nr. 6 des Anhangs der Verordnung (EG) Nr. 
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1370/2007 gewährleistet; bei gemeinwirtschaftlichen Verkehren erfolgt dies unter Be-
zugnahme auf den jeweiligen öffentlichen Dienstleistungsauftrag. Hierfür weist das 
Verkehrsunternehmen bezogen auf jeden öffentlichen Dienstleistungsauftrag bzw. 
auf alle eigenwirtschaftlichen Verkehre im Geltungsbereich dieser allgemeinen Vor-
schrift jährlich durch Testat eines Wirtschaftsprüfers nach, dass die Aufstellung des fi-
nanziellen Nettoeffekts gemäß Nr. 4.1 richtig erfolgt ist und die Ausgleichsleistungen 
nach dieser Allgemeinverfügung bezogen auf die Tarifanwendungspflicht nach Nr. 2.1, 
Nr. 2.2 erster und dritter Spiegelstrich nicht zu einer Überkompensation führen; es gilt 
Nr. 5.2. Soweit sachgerecht, kann der Nachweis des Nichtvorliegens einer Überkom-
pensation vom Verkehrsunternehmen nach Abstimmung mit dem Landkreis Neu-
stadt a.d. Waldnaab gesamthaft zusammen mit dem Nachweis des Nichtvorliegens ei-
ner Überkompensation nach Maßgabe weiterer bestehender allgemeiner Vorschriften 
(vgl. Nr. 4.1.4) durchgeführt werden. Sollte im Einzelfall dennoch eine Überkompensa-
tion festgestellt werden, hat das Verkehrsunternehmen den überkompensierenden 
Betrag zur Vermeidung einer unzulässigen Beihilfe einschließlich Zinsen ab dem Ein-
tritt der Überkompensation nach Maßgabe des jeweiligen öffentlichen Dienstleis-
tungsauftrags zurückzuzahlen. 

 

5. Darlegungs- und Nachweispflichten 

5.1 Das Verkehrsunternehmen trägt die Darlegungs- und Nachweispflicht für 
sämtliche in dieser allgemeinen Vorschrift geregelten Voraussetzungen und 
Anforderungen an die Gewährung der Ausgleichsleistungen. Es ist verpflich-
tet, sämtliche für die Durchführung dieser allgemeinen Vorschrift erforderli-
chen Angaben vollständig und wahrheitsgemäß zu machen. 

5.2 Die Verkehrsunternehmen sind verpflichtet, die für die Ermittlung der Aus-
gleichsleistung nach Nr. 4 erforderlichen Unterlagen und Nachweise vorzule-
gen: 

5.2.1 Bezüglich der Ermittlung der endgültigen Ausgleichsleistungen für die 
Harmonisierungs- und Durchtarif ierungsverluste gilt: Die Verkehrsunter-
nehmen übermitteln einmalig sämtliche Vertriebsdaten für das Jahr 2025 
bis spätestens zum 31. März 2026, die für die hier betrachtete Ver-
bundraumerweiterung gemäß Anlage 3 relevant sind. Nach Vorlage der 
Berechnungen über die Höhe der endgültigen Ausgleichsleistungen 
durch die VGN GmbH haben die Verkehrsunternehmen sechs Wochen 
Zeit, die vorgelegten Berechnungen zu prüfen. Nach Ablauf der Frist gel-
ten die Berechnungsergebnisse als anerkannt, sofern nicht vorab eine be-
rechtigte Beanstandung vorgebracht oder die Zustimmung zur Berech-
nung explizit erklärt wurde. Auch im Übrigen wirken die 
Verkehrsunternehmen, sofern erforderlich, bei der Ermittlung der Höhe 
der Ausgleichsleistungen mit und stellen etwaig hierfür erforderliche Da-
ten zur Verfügung. Die Differenz der Ausgleichsleistungen zwischen den 
vorläufigen und den endgültigen Durchtarif ierungs- und Harmonisie-
rungsverlusten in Form einer Schlussabrechnung erfolgt dann mit der 
Monatsabrechnung für Juli 2026 im September 2026.  

5.2.2 Bezüglich der Ermittlung der Ausgleichsleistungen für die Beschaffung 
und den Einsatz der verbundeinheitlichen Infrastruktur werden die An-
forderungen zur Nachweisführung einschließlich der Vorlage der hierfür 
erforderlichen Angaben und einzureichenden Unterlagen bei gemein-
wirtschaftlichen Verkehren in den zugrunde liegenden öffentlichen 
Dienstleistungsaufträgen und bei eigenwirtschaftlichen Verkehren im 
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Rahmen der zugrunde liegenden Zuwendungsverfahren, insbesondere 
in den Zuwendungsbescheiden zwischen dem Landkreis Neustadt a.d. 
Waldnaab und dem Verkehrsunternehmen, geregelt. 

5.3 Das Verkehrsunternehmen bestätigt die Richtigkeit der gemachten Angaben 
und vorgelegten Daten. 

5.4 Werden die vorgenannten Unterlagen und Nachweise nicht fristgerecht vor-
gelegt bzw. die Mitwirkungspflichten nach Maßgabe dieser allgemeinen Vor-
schrift vom Verkehrsunternehmen nicht erfüllt, kann die Ausgleichsleistung 
ganz oder teilweise versagt werden. 

5.5 Der Landkreis Neustadt a.d. Waldnaab oder der Zweckverband VGN (ZVGN) 
können die Vorlage weiterer Angaben und Nachweise verlangen, soweit dies 
zur Erfüllung der Nachweispflichten oder insbesondere aufgrund von Rechts-
vorschriften sowie Anforderungen der EU-Kommission oder des Obersten 
Rechnungshofes erforderlich ist. Der Landkreis Neustadt a.d. Waldnaab kann 
zudem die Vorlage weiterer Angaben und Nachweise verlangen, die im Hin-
blick auf die Durchführung der den Ausgleichsleistungen nach dieser allge-
meinen Vorschrift zugrunde liegenden Zuwendungsverfahren erforderlich 
sind. 

5.6 Der Landkreis Neustadt a.d. Waldnaab kann die von dem Verkehrsunterneh-
men nach Maßgabe dieser allgemeinen Vorschrift beizubringenden Daten, 
Nachweise, Kalkulationen, Testate oder ähnliches selbst oder durch einen vom 
Landkreis Neustadt a.d. Waldnaab bestimmten, zur Verschwiegenheit ver-
pflichteten Dritten prüfen lassen. Das Verkehrsunternehmen ist verpflichtet, 
auf entsprechendes Verlangen Einblick in die hierfür notwendigen Unterlagen 
zu gewähren. 

5.7 Im Hinblick auf die Übermittlung und Verarbeitung von Betriebs-, Geschäfts- 
sowie gegebenenfalls personenbezogenen Daten werden die jeweils gelten-
den rechtlichen Vorgaben beachtet. Bei Bedarf werden hierzu entsprechende 
Vereinbarungen mit dem Verkehrsunternehmen getroffen. Gleiches gilt in Be-
zug auf die Aufbewahrung der zugrundeliegenden Unterlagen und die Spei-
cherung von Daten sowie für die hierfür geltenden Fristen. 

 

6. Abwicklung der Ausgleichsleistungen / Verfahren 

6.1 Die Abwicklung der Ausgleichsleistungen erfolgt nach folgendem Verfahren: 

6.1.1 Für die Ausgleichsleistungen bezogen auf die Durchtarif ierungs- und 
Harmonisierungsverluste im Gegenzug für die Erfüllung der Tarifanwen-
dungspflicht ist die von der VGN GmbH erstellte Berechnung gemäß dem 
Berechnungsverfahren in Anlage 3 maßgeblich. Die Abwicklung dieser 
Ausgleichsleistungen richtet sich nach Nr. 6.2 bis Nr. 6.5. Die Zahlungen 
werden netto (ohne Umsatzsteuer) geleistet. 

6.1.2 Die Ausgleichsleistungen bezogen auf die Investitionskosten im Gegen-
zug für die Beschaffung und den Einsatz verbundeinheitlicher Infrastruk-
tur richten sich bei eigenwirtschaftlichen Verkehren nach dem für die 
entsprechenden Investitionskostenzuschüsse jeweils zugrunde
 liegenden Zuwendungsverfahren für 
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Zuwendungen im Sinne von § 44 BayHO für verbundbeitrittsbedingt not-
wendige Investitionen in Vertriebsanlagen/- infrastruktur nach Maßgabe 
der entsprechenden Förderprogramme des Freistaates Bayern für För-
dergegenstände nach Anlage 1. Bei gemeinwirtschaftlichen Verkehren 
gelten, soweit vorhanden, die Regelungen in den öffentlichen Dienstleis-
tungsaufträgen. Die Aufgabenträger des allgemeinen ÖPNV können hier-
für bei der jeweils zuständigen Regierung Zuwendungen beantragen. 

6.2 Auf der Grundlage von Nr. 6.1.1 wird die Höhe der Ausgleichsleistungen nach 
Maßgabe dieser allgemeinen Vorschrift bezogen auf die Harmonisierungs- 
und Durchtarif ierungsverluste von der VGN GmbH zunächst vorläufig auf-
grund prognostizierter Daten und später endgültig aufgrund der tatsächli-
chen Daten ermittelt. Nach Vorlage der Vertriebsdaten 2025 und unter Anwen-
dung der Fahrpreise zum Preisstand 01. Januar 2026 bzw. dem zuletzt gültigen 
Preisstand (= tatsächliche Daten) wird die Höhe der Ausgleichsleistungen von 
der VGN GmbH nach Maßgabe dieser allgemeinen Vorschrift endgültig ermit-
telt und eine „Schlussabrechnung“ erstellt. Die endgültigen Durchtarif ie-
rungs- und Harmonisierungsverluste gemäß Nr. 

4.1.2 werden ab dem 01. Januar 2027 mit dem Delta der Tarifentwicklung des DTV zum VGN-
Gemeinschaftstarif nach dem Berechnungsverfahren in Anlage 3 fortgeschrieben. 

6.3 Die Ermittlung der vorläufigen Höhe der Ausgleichsleistungen erfolgt für die 
Kalenderjahre 2026 und 2027 zunächst auf Basis der von der VGN GmbH er-
stellten und mit den Verkehrsunternehmen und den Aufgabenträgern des all-
gemeinen ÖPNV abgestimmten Prognose. Die Prognose ist gemäß Nr. 4.1.2 
mit dem Delta der Tarifentwicklung des DTV zum VGN-Gemeinschaftstarif 
nach dem Berechnungsverfahren in Anlage 3 fortzuschreiben. 

6.4 Die Ermittlung der endgültigen Ausgleichsleistungen nach Maßgabe dieser 
allgemeinen Vorschrift erfolgt auf Basis der von der VGN GmbH durchzufüh-
renden Berechnungen, die zur Ermittlung der den Verbundverkehrsunterneh-
men zustehenden Einnahmen gemäß Einnahmenaufteilungsvertrag durch-
geführt wird. Unter Zugrundelegung der so ermittelten endgültigen Höhe der 
Ausgleichsleistungen erfolgt unter Berücksichtigung der für das jeweilige Ka-
lenderjahr bereits an die Verkehrsunternehmen vorläufig gemäß Nr. 6.3 weiter-
geleiteten Ausgleichsleistungen die Schlussabrechnung. Die Schlussabrech-
nung beinhaltet auch eine Regelung zu Nachzahlungen bzw. zum Umgang 
mit Überzahlungen (Rückerstattung oder Verrechnung); im Falle einer Über-
zahlung wird im Regelfall eine Verrechnung mit der folgenden Abschlagszah-
lung vorgenommen. Die Schlussabrechnung erfolgt jeweils nach Vorlage 
sämtlicher weiteren vom Verkehrsunternehmen nach Nr. 5.2 vorzulegenden 
Unterlagen einschließlich Nachweis des Nichtvorliegens einer Überkompen-
sation. In den Kalenderjahren ab 2027 soll die Schlussabrechnung für das je-
weils vorausgehende Kalenderjahr möglichst bis zum Abrechnungsmonat 
September vorliegen, sodass eine etwaige Verrechnung noch im Rahmen der 
Novemberabschlagszahlungen für das laufende Kalenderjahr berücksichtigt 
werden können. Im Falle einer Überkompensation ist im Rahmen der Schlussabrech-
nung auch die Verzinsung entsprechend Nr. 4.2.2 zu regeln. 

6.5 Auf dieser Basis zieht der ZVGN die von den Aufgabenträgern des allgemeinen 
ÖPNV jeweils zu entrichtenden Ausgleichsleistungen zum 10. Januar, zum 10. 
April, zum 10. Juli und zum 10. Oktober per Umlagebescheid ein. Dafür teilt die 



Amtsblatt des Landkreises Neustadt an der Waldnaab Nr. 08 vom 12.09.2025 Seite 16   

 
 

VGN GmbH der Geschäftsstelle des ZVGN rechtzeitig die Höhe der einzuzie-
henden Beträge für jeden Aufgabenträger des allgemeinen ÖPNV mit. Nach 
Eingang der Zuwendungs- und Rechnungsbeträge überweist der ZVGN die 
Ausgleichsleistungen jeweils in Summe an die VGN GmbH, die im Zuge der 
monatlichen Einnahmenaufteilung im VGN die Beträge den anspruchsbe-
rechtigten Verkehrsunternehmen verursachergerecht zuscheidet. 

 

7. Veröffentlichung nach Art. 7 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 

7.1 Der Landkreis Neustadt a.d. Waldnaab ist über die auf Grundlage dieser allge-
meinen Vorschrift gewährten Ausgleichsleistungen berichtspflichtig gemäß 
Art. 7 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007. 

7.2 Sofern dies für die Gewährleistung der Berichtspflicht nach Art. 7 Abs. 1 Satz 1 
der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 erforderlich ist, können Daten, die im Zu-
sammenhang mit dieser allgemeinen Vorschrift stehen, auch nachträglich von 
den Verkehrsunternehmen eingefordert werden. Verkehrsunternehmen, de-
nen ein Ausgleich aufgrund dieser allgemeinen Vorschrift gewährt wird, kön-
nen sich insoweit nicht auf Vertraulichkeit beziehungsweise die Geheimhal-
tung der von ihnen gemachten Angaben berufen. 

 

8. Inkrafttreten und Geltungsdauer; Außerkrafttreten 

8.1 Diese allgemeine Vorschrift tritt gemäß Art. 41 Abs. 4 Satz 4 BayVwVfG (Bayeri-
sches Verwaltungsverfahrensgesetz) am 01. Januar 2026 in Kraft. Die Laufzeit 
der allgemeinen Vorschrift ist jeweils auf die Laufzeit der zum 01. Januar 2026 
im Geltungsbereich dieser allgemeinen Vorschrift für gemeinwirtschaftliche 
Verkehre bestehenden öffentlichen Dienstleistungsaufträge sowie für eigen-
wirtschaftliche Verkehre bestehende Liniengenehmigungen beschränkt. Sie 
endet somit jeweils mit dem Laufzeitende des öffentlichen Dienstleistungs-
auftrags bzw. der Liniengenehmigungen für die jeweils zugrundeliegenden 
Verkehrsleistungen des allgemeinen ÖPNV entsprechend der Aufstellung in 
Anlage 4. 

8.2 Diese allgemeine Vorschrift tritt ungeachtet der Regelung in Nr. 8.1 zum Fahr-
planwechsel am 09. Dezember 2028 außer Kraft. Sie kann durch allgemeine 
Vorschrift in der Rechtsform einer Allgemeinverfügung verlängert, geändert 
oder vorzeitig aufgehoben werden. Dies gilt insbesondere, wenn sich die 
Rahmenbedingungen, die dieser allgemeinen Vorschrift und den darin ent-
haltenen Regelungen zur Ermittlung des Ausgleichs zugrunde liegen, we-
sentlich ändern wie etwa im Falle zusätzlicher oder geänderter Tarifmaßnah-
men im VGN-Verbundgebiet einschließlich Anpassung der Finanzierung des 
Deutschlandtickets oder auch zusätzlicher Erweiterungen des VGN-
Verbundgebiets. Der Landkreis Neustadt a.d. Waldnaab wird, ggf. gemein-
sam mit den anderen Aufgabenträgern des VGN, mit ausreichend Vorlauf 
über eine Nachfolgeregelung befinden bzw. die erforderlichen Maßnahmen 
ergreifen, um auch nach dem 09. Dezember 2028 eine nachhaltige Erbringung der 
Verkehrsleistungen durch die Verkehrsunternehmen im VGN-Gebiet unter Geltung 
des VGN-Gemeinschaftstarifs sicherzustellen. 
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8.3 Die Bestimmungen dieser allgemeinen Vorschrift in Form dieser Allgemein-
verfügung ergänzen die Allgemeine Vorschrift des Landkreises Neustadt a.d. 
Waldnaab in Form einer Allgemeinverfügung vom 15. Juli 2024 (bekanntge-
macht im Amtsblatt Nr. 09 Seite 4 ff. des Landkreises Neustadt a.d. 
Waldnaab vom 24. Juli 2024). 

 

 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach ihrer Bekannt-
gabe Klage erhoben werden bei dem 

 

Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg 

Postfachanschrift: Postfach 11 01 65, 93014 Regensburg, 

Hausanschrift: Haidplatz 1, 93047 Regensburg, 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung 

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für 
den Schriftformersatz zugelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per ein-
facher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis Klagen grundsätzlich 
elektronisch einreichen. 

Kraft Bundesrecht wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageer-
hebung eine Verfahrensgebühr fällig. 

 

Neustadt a.d. Waldnaab, 11. September 2025 gez. 

Andreas Meier Landrat 

 

Anlagen 

Anlage 1: Verbundintegrationsbedingte Fördergegenstände 

Anlage 2: Tarifzonenplan VGN 

Anlage 3: Berechnungsverfahren zur Ermittlung der Ausgleichshöhe 

Anlage 4:    Aufstellung der eigenwirtschaftlichen Verkehre und Bedarfsverkehre (BAXI) im 
Gebiet des Landkreises Neustadt a.d. Waldnaab. Gemeinwirtschaftliche Ver-
kehre werden nicht betrieben. 

 

 
 
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Stand: 03.11.2023 
 

Anlage 1 Verbundintegrationsbedingte Fördergegenstände zur  
Allgemeinverfügung  

über die Anwendung des VGN-Gemeinschaftstarifs in dem ab dem 01. Januar 2024 
geltenden VGN-Tarifgebiet als Höchsttarif im allgemeinen ÖPNV 

 
 
 
 
1 Vertriebseinrichtungen 

 

1.1 Bordrechner / Fahrscheindrucker in Bussen 

 Umrüstung / Softwareupdate 

 Neuanschaffung 

 

1.2 Entwerter 

 Neuanschaffung Entwerter in Bussen 

 Handstempel in Bussen 

 

1.3 Softwareanpassung der Vertriebssysteme 

 Anpassung Vertriebssoftware konventioneller Vertrieb 

 Softwareanpassung Tarifprodukte-Hintergrundsysteme 

 

1.4 Kontrollinfrastruktur 

 Softwareanpassung Kontrollgeräte zur Prüfung elektronischer Tickets 

 Anschaffung Kontrollgeräte zur Prüfung elektronischer Tickets 

 

 
2 Fahrgastinformationen 

 

RBL-Systeme: Erstmalige Anbindung eines VU an zentrales Hintergrundsystem bzw. Anbindung eines 

vorhandenen RBL-Systems an das Verbundsystem. 

 

3 Haltestelleneinrichtung 

 

3.1 Fahrplanaushang 

 Austausch der Fahrplanaushangkästen an Bushaltestellen 

 

3.2 Haltestellenmasten 



 Austausch der bestehenden Haltestellenmasten aus Gründen eines einheitlichen (Verbund-

)Haltestellendesign 

 Austausch der bestehenden Haltestellenmasten wg. Verbesserungen für Fahrgäste 

 Verbundlogo als Aufkleber 

 

3.3 Dynamische Fahrgastinformationssysteme (DFI) 

 Neuanschaffung von dyn. Fahrgastinformationssystemen 

 

4 Ausstattung Fahrzeuge 

 

4.1 Aushänge in den Fahrzeugen 

 Installation eines Fahrplan- und Tarifaushangs in bestehenden Fahrzeugen 

 

4.2 Fahrzielanzeige 

 Umrüstung Zielanzeigen auf vierstellige Liniennummern in bestehenden Fahrzeugen 

 

4.3 Fahrzeugdesign 

 Verbundkennzeichnung (Aufkleber) an bestehenden Fahrzeugen 
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Baunach

Strullendorf /
Pettstadt

Baiersdorf

Bubenreuth

Erlangen Hbf

Eltersdorf
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Erlangen-Bruck

Neu
kir

ch
en

 (b
.S

.-R
.)

Etze
lw

an
g

Har
tm

an
ns

ho
f

Pom
m

els
bru

nn

Hap
pur

g

Otte
ns

oos

Hen
fe

nf
eld

Her
sb

ru
ck

(l. 
Peg

n)

La
uf

 (l
. P

eg
n)

La
uf

 W
es

t

See
sp

itz
e

Ste
in

ber
g

Röth
en

bac
h

Sch
waig

La
uf

am
ho

lz

Reh
ho

f

M
ögeld

orf

Ost
rin

g

Ost
bah

nh
of

Erle
ns

te
gen

Beh
rin

ger
sd

orf

Rüc
ke

rs
dorf

Lu
dwig

sh
öhe

La
uf

 (r
. P

eg
n)

Neu
nk

irc
he

n 
am

 S
an

d

Reic
he

ns
ch

wan
d

Hersbruck
(r. Pegn) Hohenstadt

Vorra

Dür
re

nh
of

Nürnberg
Hauptbahnhof

Sulzbach-
Rosenberg Amberg

HedersdorfSchnaittach Markt

Freihung

Röthenbach (OPf.)

Weiherhammer

Heroldsberg

Kalchreuth

Weißenohe

Forth
Eschenau

Großgeschaidt

Heroldsberg Nord

Rollhofen

Speikern

Nordostbahnhof

Dutzendteich

Frankenstadion

Fischbach

Feucht

Feucht Ost Ochenbruck

Mimberg

Altdorf
Altdorf West

Ludersheim

Winkelhaid
Moosbach

Burgthann

Oberferrieden
Postbauer-Heng

Pölling

Neumarkt

Deining

Batzhausen

Seubersdorf

Parsberg

Kinding

SolnhofenOtting-
Weilheim

Pappenheim

Treuchtlingen

Weißenburg

Ellingen

Pleinfeld

Ramsberg

Langlau
Muhr am See

Triesdorf

Mühlstetten

Unterheckenhofen

Georgensgmünd

Eckers-
mühlen

Roth

Gunzenhausen

Hilpoltstein

Büchenbach

Lohgarten

Rednitzhembach

Schwabach
Limbach

Katzwang
Reichelsdorfer Keller

Reichelsdorf

Sandreuth

Schweinau

Stein

Unterasbach

Anwanden
Oberasbach

Eibach

Steinbühl

Allersberg
(Rothsee)

Gleißhammer

Rüsselbach

Igensdorf

Gräfenberg

Simmelsdorf-
Hüttenbach

Sonneberg Hbf

Satteldorf

Crailsheim

Cronheim

Wassertrüdingen

Ober-/
Unterschwaningen

Haarbrücken

Ketschenbach

Blumenrod

Großgarnstadt

Weidhausen

Kleingarnstadt

Frohnlach

Rohrbach
Lützelbuch

Niederfüllbach

Meschenbach

Untersiemau

Birkach am Forst
Buch am Forst

Reuth

Köttel

Rossach

Wiesen

Memmelsdorf

Lichtenstein

Recheldorf

Poppendorf

Herreth

Eggen-
bach

Döring-
stadt

Unter-
neuses

Ober-
langheim

Ober-
brunn

Hemmendorf

Gleußen

Goggelsreuth

Hofheim i.UFr.

Ostheim

Königsberg i.Bay.

Junkersdorf

Bischofsheim

Altershausen

Wonfurt

Mariaburghausen

Sylbach

Schmachtenberg

Oberschleichach

Trossenfurt

Vorra

Wachen-
roth

Weingarts-
greuth

Dechel-
dorf

Lisberg

Niederndorf

Prölsdorf

Schönbrunn

Brunnau

Burghaslach

Rambach

Unterrimbach

Wasserberndorf

Markt Taschendorf

Mittelsteinach

Gerhardshofen

Schornweisach

Rohensaas

Kleinneuses

Boxbrunn

Oberlindach

Obersteinach

Burgarnbach

Vestenbergsreuth
Uehlfeld

Sterpersdorf

Greiendorf

Alten-
schönbach

Eichfeld

Dimbach

Dettelbach

Großlangheim

Prühl
Haag

Castell

Kehlingsdorf

Mainbernheim

Rödelsee
Mainstockheim Wiesenbronn

Nordheim
Volkach Walsdorf

Rügheim

Goßmannsdorf

Walchenfeld

Fitzendorf

Sendelbach

Unterpreppach

Kirchlauter

Pettstadt

Welsberg

Untermerzbach

Gleusdorf

Großheirath

Tiefenroth

Kutzenberg

Oberküps

Stublang
Uetzing

Schönbrunn

Burk-
heim Strössen-

dorf

Vierzehnheiligen

Kleukheim

Schwabthal

Kösten

Altenbanz

Pferdsfeld

Horsdorf

Frauendorf

Hausen Altenkunstadt

Oberlangstadt

Friesen

Weismain

Arnstein

Kleinziegenfeld Seubersdorf

Görau

Neudorf

Schmeilsdorf

Rugendorf

Reichenbach

Enchenreuth

Schlockenau

Ort

Gösmes

Laubersreuth

Weißlenreuth

Konradsreuth

Stobersreuth

Nonnenwald

Meierhof

Lienlas

Troschenreuth

Thurndorf

Neudorf

Moos

Elbersberg

Bronn

Leupoldstein

Geschwand

Rothenhof

Pommer

Leutzdorf

Moggast

Muggendorf

Streitberg

Veilbronn

Traindorf
Aufseß

Drosendorf

Teuchatz

Zeegendorf

Oberleiterbach

Unterleiterbach

Rattelsdorf

Daschendorf

Mistendorf

Tiefenellern

Heiligenstadt

Ludwag

Stadelhofen
Wattendorf

Mährenhüll

Doos

Sachsenmühle

Poppendorf

Körzen-
dorf

Eckersdorf

Ober-
waiz

Wolfsbach

Gesees

Hohenmirsberg

Ermreus

Effeltrich

Heroldsbach

Langensendelbach

Bräuningshof

Buckenhof
Spardorf

AdlitzDechsendorf
Marloffstein

Mitteleschebach

Leutenbach

Kauern-
hofen

Willersdorf
Schnaid

Reuthlos

Medlitz

Sassendorf

Würgau

Mistelfeld

Hoch-
stadt

Schweisdorf

Straßgiech

Schammelsdorf

Litzendorf

Gundelsheim
Lichteneiche

Memmelsdorf

Scheßlitz Ort

Scheßlitz
Schule

Hallerndorf
Drügendorf

Neuses

Kleinbuchfeld

Frensdorf

Eichenhof

Waigendorf

Pommersfelden

Kunreuth
Regensberg

Wannbach

Ober-/
Unterzaunsbach

Hungerberg

Höfles

Neusles

Egloffstein

Bieberbach

Nankendorf

Reizendorf

Trockau

Kohlstein

Waischenfeld

Betzenstein

Hormersdorf

Heuchling

Heuchling

Nordostpark

Reuth

Wildenfels

Gößweinstein
Behringersmühle

Obertrubach
Hiltpoltstein

Görbitz

Lilling

Buchau

Seidwitz

Neuwirtshaus

Oberbruck

Kulmain

Ahornberg

Brand

Schwarzenreuth

Rothenfurt
Rothenhof

Kronau

Witzlasreuth Tiefenbach

Nagel

Mühlbühl

Klein-
wendern

Leutendorf

Haag

Seußen

Heiligenfurth

Konnersreuth

Mitterteich

Bad Alexandersbad

Wunsiedel

Großwenden

Waldeck

Godas

Haidelfurt

Kastl

Troglau

Preißach

Kemnath

Löschwitz

Schmierofen

Voitenthann
Fuchsmühl

Plattenmühle

Walbenreuth

Poppenreuth

Neudorf

Pleußen

Pfaffenreuth

Hundsbach

Querenbach

Motzersreuth

Bad Neualbenreuth

Altmugl

Hatzenreuth

Waldsassen
KondrauUnterölschnitz

Emtmannsberg

Neunkirchen

Naslitz

Neuenreuth

Wirbenz
Mengersreuth

Frodersreuth

Altenparkstein

Schnaittenbach

Ohrenbach

Leups
Oberbibrach Münchsreuth

Weidlwang

Pottenstein

Plech

Göttersdorf

Hahnbach

Aicha-
zandt

Iber

Winn
Pauls-
dorf

Unter-
penna-

ding

Kirchen-
sittenbach

Hilters-
dorf

Natters-
hofen

Pfaffen-
hofen

Theuern

Kienlohe

Mittel-
reinbach

Ammerthal

Haag

Hundheim

Poppenricht

Mantlach

Stockau

Holzheim

Kastl
Lauterhofen

Gebertshofen

Schwend

Eglsee

Ursensollen

Weigendorf
Offenhausen

Engelthal

Algersdorf

Dehnberg

Diepersdorf

Beerbach
Simons-

hofen

Lein-
burg

Lützels-
dorf

Unter-
haidelbach

Weißen-
brunn

Creez

Eschenfelden

Ranna

Fischbrunn

Altensittenbach

Höfling

Stöckelsberg

Traunfeld

Krummennaab

Röthenbach a.S.

Forsthof

Konnersreuth

Walpersreuth

Lanz
Ellenbach

Püchnersreuth

Schönficht

Pilmersreuth

Tanzfleck

Weißenbrunn

Seugast

Hirschau

Gebenbach

Freudenberg

Etsdorf

Aschach

Kümmersbrück
Krumbach

Lengenfeld

Wolfsbach

Ensdorf

Rieden
Bittenbrunn

Allmannsfeld

Dettnach

Hohenburg

Eglhofen

Stettkirchen

Berghausen

Voggenhof

Winbuch

Hohenfels

Wollenzhofen
Engelsberg

Richthofen
Prönsdorf

Bernla
Reichertswinn

Ulzenhofen

Hilzhofen

Umelsdorf

Schmidmühlen

Köfering

Hofstetten

Hirschbach

Alfalter

Hegendorf

Reicheltshofen

Alfeld

Breitebrunn

Happurg

Markt

Brand

Ermreuth

Kleinselbach

Wetterkreuz

Reutleser Str.

Am Wegfeld

Tennenlohe

Hugenotten-
platz

Hetzles

Honings

Neunkirchen
am Brand

RödlasDormitz

Weiher

Burk
Bucken-

hof

Utten-
reuth

Großbellhofen

Ebach

Germersberg
Kirchröttenbach

Steinbach

Rosenbach

Rathsberg

Atzelsberg

Poxdorf

Hagenau

Igelsdorf

PautzfeldNeuses

Kemmern

Weilersbach

Rüssenbach
Poxstall

Niedermirsberg

Tiefenstürmig

Möhrendorf

Kleinseebach

Eckenhaid

Herpersdorf

Affalterbach

Kemnathen

Dachstadt

Walkersbrunn

Weingarts

Mausgesees

Großviehberg

Illschwang

Immenstetten

Ellersdorf

Mertenberg

Trichenricht

Nabburg

Götzendorf

Massenricht

Gressenwöhr

Gunzendorf

Eschenbach

Haselbrunn

Abzw. Trag

Grafenwöhr

Dorfgmünd

Hütten bei Kaltenbrunn

Dürnast
Mantel

Muglhof
Erpetshof

Obertresenfeld

AlbertsriethMitterhöll

Vohenstrauß

Trebsau

Irchenrieth

Milchdorf

Wittschau
Lerau

Kleinschwand

Leuchtenberg

Etzenricht Haselhöhe
Engelshof

Pirk

Mailersricht

Industriegebiet am Forst

Neudorf bei Luhe

Schwanhof bei Luhe

Trippach

Neunkirchen bei Weiden

Kaltenbrunn

Grub Sigritz

Parkstein Wendersreuth

Kotzau

Hagen

Scherreuth

Oberbaummühle

Bernstein

Döltsch

Denkenreuth

Mühlberg

RoschauTröglersricht

Letzau

Wilchenreuth

Theisen

Schwand
Püllersreuth

Pfaffenreuth

Gleißenthal

Gößenreuth

Seiboldsricht

Nitzlbuch

Auerbach

Oberschalkenbach

Mönlas
Königstein

Tirschenreuth

Pilmersreuth a.W.

Schmelitzhöhe

Haid

Gebhardshöhe
Dippersreuth

Plößberg

Schörnstein

Beidl

Falkenberg

Steinbach
Erbendorf

Neustadt am Kulm

Dobertshof

Friedenfels

Hard
Hohenhard

Schönhaid

Kleinsterz

Großensterz

Dobigau

Wernersreuth

Rosall

Pech-
ofen

Grotschenreuth

Lehen

Krugshof

Geigenreuth

Engelmannsreuth

Kirchenpingarten

Muckenreuth

Eckartsreuth

Kleinschloppen
Lehsten

Birk

Weißenstadt

Kirchenlamitz

Raumetengrün

Fattigau

Birken

Baumertsreuth

Quellenreuth

Pillgramsreuth

Willmersreuth

Wernstein

Motschenbach

Wüstenbuchau

Thurnau

Azendorf

Welschenkahl

Menchau

Schirradorf

Schönfeld

Sanspareil

Freienfels
Hollfeld

Wonses
Voigendorf

Wüstenstein

Wiesenttal

Kainach

Treunitz

Langenstadt

Neuenreuth

Limmersdorf

Neudrossenfeld

Unterbrücklein

Rohr

Fölschnitz

Weißenbach

Waldau

Schlömen

Muckenreuth

Altenplos

Heinersreuth

Forstlahm

Guttenberg

Krumme
Fohre

Heubsch

Windischenhaig

Melkendorf

Kauernburg

Kauerndorf

Gestungshausen

Hassenberg

Burggrub

Rothenkirchen

Friedersdorf

Rotes Kreuz

Buchbach
Nordhalben

Dürrenwaid
Geroldsgrün

Langenbach

Obersteben

Windheim

Kehlbach

Tettau

Schauberg

Abzw. Kehlbach

Seelabach

Steinberg

Gifting

Rennesberg

Schübelhammer

Baiergrün

Volkmannsgrün

Schauenstein

Weidesgrün

Brunnenthal

Leupolds-
grün

Heinersreuth

Eppenreuth

Grafengehaig

Neuses
a.d. Eichen

Obersiemau

Dietersdorf

Weitramsdorf

Tambach

Seßlach

Oberelldorf

Schweinshaupten

Kimmelsbach

Hafen-
preppachMaroldsweisach

Bundorf

Stöckach

Nassach

Eichelsdorf

Lendershausen
Aidhausen

Kleinsteinach

Humprechthausen

Mechenried

Gädheim

Uchenhofen

Römershofen

Knetzgau

Sand am Main

Kirchaich
Falsbrunn

Burgebrach
Stappenbach

Oberköst

Untersteinbach

Prichsenstadt

Burgwindheim

Großbirkach

Großgressingen

Ebrach

Oberscheinfeld

Herpersdorf

Enzlar

Sulzfeld a. Main

Altmannshausen

Sugenheim

Uttenhofen

Ippesheim
Bullenheim

Ullstadt

Birkenfeld

Nesselbach

Rüdisbronn

Reupelsdorf
Kleinlangheim

Buchbrunn

Biebelried

Wiesentheid

Stadelschwarzach

Stadtschwarzach

Fahr

Dettelbach
Gewerbepark

Hummelmarter

Fabrikschleiach

Roßstadt

Stettfeld

Trosdorf

Tütschengereuth

Elsendorf

Buchfeld

Thüngfeld

Schlüsselfeld

Breitenlohe

Dachsbach

Rauschenberg

Bergtheim

Mailach

Birnbaum

Peppen-
höchstadt

Rezelsdorf

Trais-
höchstadt

Weisendorf

Heßdorf

Welkenbach

Herzogenaurach

Niederndorf

Neuses
Frauenaurach

Kriegenbrunn

Hüttendorf

Vach Nord

Zirndorf Ost

Obermichelbach

Oberreichenbach
Wilhelmsdorf

Diebach
Langenfeld

Oberlaimbach

Scheinfeld Ort

Roßbach

Scheinfeld Schule

Steinbach
Kirchfarrnbach

Oberreichenbach

Ammerndorf

Weinzierlein

Lind

Bronnamberg
Marktplatz

Leichendorf
Altenberg

Großhabersdorf

Münchzell

Kleinhaslach

Bruckberg

Weihen-
zell

Vincenzenbronn

Dechendorf

Günzersreuth

Barthelmesaurach
Aurau

Götzenreuth

Harrlach

Birkenlach

Allersberg

Veitsbronn

Hohholz

Dürrnbuch

Herrnneuses

Oberschweinach

Lenkersheim

Breitenau

Markt Einersheim

Reusch

Markt Nordheim
Herbolzheim

Dornheim

Wüstphül

Rodheim
Hemmersheim

Herrnberchtheim

Berolz-
heim

Adels-
hofen

Külsheim

Martinsheim

Welbhausen
Habelsee

Geslau

Binzwangen
Virnsberg

Sondernohe

Hörhof

Trautskirchen

Limbach
Hechelbach

Buch

Hirschneuses

Abzw. Dietenholz

Dietenhofen

Lentersdorf

Seubersdorf

Borsbach

Steinach a.W.

Schillingsfürst

Wörnitz

Wiedersbach

Oberschönbronn

Sommerrsdorf

Oberahorn

Heilbronn

Bechhofen

Weikersdorf

Dentlein

Wiesethbruck

Lellenfeld

Nordstetten
Burk

Arberg

Haundorf

Sinbronn

Mönchsroth

Weiltingen

Westheim

Hechlingen

Heidenheim

Hüssingen

Polsingen

Auernheim

Markt Berolzheim

Wettelsheim

Unterasbach

Möhren

Thannhausen

Güsseldorf

Mosbach

Rittersbach

Obersteinbach

Gräfensteinberg

Absberg

Stiegelmühle

Moosbach

Abenberg

Breitenlohe

Haag

Kammerstein

Walkersreuth

Kleinschwarzenlohe

Kornburg

Brunn

Oberhembach Pyrbaum

Birnthon

Sperberslohe

Großschwarzenlohe

Leerstetten

Sorg
Wendelstein

Röthenbach
(b. St. Wolfgang)

Röckendorf

Bernlohe

Wallesau

Niedermauck

Röthenbach

Roth
Schul-
zentrum

Reichartsmühle

Barnsdorf

Schwand

Mittelhembach

Meckenlohe

Worzeldorf

Spalt
GroßweingartenIgelsbach

Mitteleschenbach

Speckheim

Hopfenmühle

Wernsbach

Wolframs-
Eschenbach

Dettenheim

Osterdorf

Raitenbuch

Nennslingen

Pfraunfeld

Bergen
Reuth

LaibstadtHöttingen
Ettenstadt

Liebenstadt

Burgsalach

Gersdorf

Thalmannsfeld

Steindl

Stetten

Röckenhofen
Großhöbing

Gollersreuth

Hausen

Zell

Vogelthal

Günzenhofen

Heimbach

Kaising

Zereshof

Weinsfeld

Mecken-
hausen

Obernricht

Kleinberghausen

Bachhausen

Mühlhausen

Thann

Wolfersthal

Eis-
manns-

berg Grubach
Predlfing

Dasswang

Schnuffenhofen

Pirkach
Großalfalterbach

Mittersthal

Eichenhofen

Hörmannsdorf

Velburg

Deusmauer
Unter-
wiesenacker

Arzhofen

Harenzhofen

Pilsach

Abzw. Laaber

Pesenricht

Ammel-
hofen

Wein-
hof

Appesloh

Laaber

Deinschwang

Langenthal

Sindlbach

Oberölsbach

Unterwellitzleithen
Ungelstetten

Waldspitze

Raschbach

Rasch

Großvoggenhof

Altenthann

Berg

Loderbach

Kadenzhofen

Aicha

Wolfertsfeld

Schwend

Trautmannshofen

Wimmersdorf

Poppberg
Hirschricht

Troßalter

Eckertsfeld

Großbissen-
dorf

Willenhofen

Lupburg

See
Niederhofen

Beratzhausen

Beilnstein

Haag

Edlhausen

Polzhausen

Hardt

Ilkhofen

Lohof

Höhendorf

Granswang

Langen-
thonhausen

Erggertshofen

Holnstein

Holnstein

Oberbürg

Berching

Freystadt

Berngau

Döllwang

Waltersberg

Pollanten

Litterzhofen
Plankstetten

Beilngries

Breitenbrunn

Dietkirchen

Painten

Hemau

Holnstein
Schule

Kemnathen

Kevenhüll

Köttingswörth

Dietfurt

Sulzkirchen

Kerhofen

Rengersricht

Seligenporten

Möning

Reichertshofen

Sengenthal
Ebenried

Sindersdorf
Mörlach

ForchheimMichelbach

Lay

JahrsdorfSolar

PolsdorfBirkach

Brunnau

Heuberg
Hilpoltstein
Schule

Thalmässing 
Schule

Eysölden

Pyras

Bieswang

Trommetsheim

Steinhart

Oettingen

Gerrolfingen

Bernhardswend

Frankenhofen
Röckingen

Gothendorf

Ober-/
Unterschwaningen

Schopfloch

Lehengütingen

Ehingen

Mörsach

Gnotzheim

Ornbau

Wilburgstetten

Auhausen

Döckingen

Gundels-
heim

Weimersheim

Alfershausen

Gebers-
dorf

Heideck

Schutzendorf

Euerwang

Zell

Unterrödel

Grauwinkl

Unterferrieden

Rummelsberg

Rittershof

Pavelsbach

Mindorf

Belmbrach

Mannholz

Wachenhofen

Langenaltheim

Oberhochstatt

Kaltenbuch

Alesheim

Endern-
dorf

Thal-
mässing Ober-

mässing

Unter-
mässing

Heideck
Schule

Heideck
Bahnhof

Wasser-
mungenau

Hergers-
bach

Unger-
thal

Roth-
aurach

Wernfels

Dittenheim

Meinheim

Theilenberg

Gerbersdorf

Esbach

Leidendorf

Oberammersdorf

Wöltendorf

Schlauersbach

Lichtenau
Volkersdorf

Alberndorf

Dornhausen
Theilenhofen

Greiselbach

Burgoberbach

Neurath

Gastenfelden
Frommeltsfelden

Winden

Zumhaus

Ulrichshausen

Larrieden

Lehenbuch

Neusitz
Schorndorf

Lengenfeld

Schandhof

Schnepfendorf

Lauzenbronn

Windels-
bach Lehrberg

Unternbibert

Wernsbach

Grüb Aich

Weißenbronn

Gödeldorf
Müncherlbach

Rohr

Regelsbach

Leitelshof

Eckershof

Stein

Kreutles

OberweihersbuchGutzberg

Nennsdorf

Dietersdorf

Moorenbrunn
Altenfurt

Wolkersdorf

Leuzdorf
Gustenfelden

Oberreichenbach

Unterreichenbach

Buchschwabach

Großweismannsdorf

Heilsbronn Ort

Bonnhof

Wüstendorf

Schmalach

Rudolzhofen

Flachslanden

Hummelhof

Ergersheim

Mörlbach

Welbhausen

Tauberzell

Bettwar

Detwang

Colmberg

Mittelramstadt
Neunkirchen

Windelsbach

Buch
am Wald

Schwabsroth

Diebach
Gebsattel

Insingen

Mühlen
Höfen

Eckartsweiler

Brunst
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Stand: 07.05.2025 
 

Anlage 3 Berechnungsverfahren zur Ausgleichsermittlung zur  
Allgemeinverfügung  

über die Anwendung des VGN-Gemeinschaftstarifs in dem ab dem 01. Januar 2026 
geltenden VGN-Tarifgebiet als Höchsttarif im allgemeinen ÖPNV 

 
 
 
 
1 Berechnung der vorläufigen Höhe der Ausgleichsleistungen (Höhe der 
Abschlagszahlungen) 

 

1.1 Auswahl der für die Berechnung relevanten Vertriebsdaten 

Die Ersetzung der bisher gültigen Tarife durch den VGN-Gemeinschaftstarif wird als 

Tarifharmonisierung und der Wegfall des zweiten Fahrscheines für Umsteiger als 

Durchtarifierung bezeichnet (HDTV). Diese beiden Effekte führen in Summe zu 

Fahrgeldrückgängen und damit zu Mindereinnahmen bei den Verkehrsunternehmen des 

aÖPNV.  

Für die Berechnung und Aktualisierung dieser Mindereinnahmen stellen die 

Verkehrsunternehmen der VGN GmbH auf Anforderung die Vertriebsdaten zur Verfügung, 

die für die hier betrachtete Verbundraumerweiterung relevant sind.  

Ab dem 01.01.2026 kommt der VGN-Gemeinschaftstarif für Fahrten im Binnenverkehr der 

Erweiterungsgebiete, im Querverkehr zwischen den hinzutretenden Gebietskörperschaften 

und im ein- und ausbrechenden Verkehr vom Erweiterungsgebiet in den VGN-Bestandsraum 

zur Anwendung.  

Für Fahrten, die über die Erweiterungsgebiete oder über den bisherigen VGN-Bestandsraum 

hinausführen, gilt weiterhin der heute bestehende Tarif. Vertriebsdaten, die sich auf Fahrten 

beziehen, die über das VGN-Bestandsgebiet oder den Erweiterungsraum hinausführen, 

bleiben daher für die Berechnungen der HDTV unberücksichtigt. 

 

1.2 Überführung der Fahrausweise aus dem bisherigen Haustarif in den VGN-

Gemeinschaftstarif 

In einem ersten Schritt wurden alle Orte, die vom ÖPNV bedient werden, in den VGN-

Tarifzonenplan eingearbeitet. Aus diesem ergeben sich die Tarifstufen im VGN-

Gemeinschaftstarif für alle Relationen im Binnenverkehr der Landkreise sowie der ein- und 

ausbrechenden Verkehre in andere Gebietskörperschaften des VGN. Für die Stadtverkehre 

im Erweiterungsgebiet wurde die im Vergleich zu den noch aktuell gültigen Preisen die am 

besten passende Stadttarifstufe im VGN-Gemeinschaftstarif gewählt. Die Eintarifierungen 

selbst wurden mit den jeweils zuständigen Aufgabenträgern abgestimmt. Die Zielsetzung bei 

der Eintarifierung war es, die Fahrpreise annähernd auf dem Niveau des vor Verbundbeitritt 

gültigen Tarifs zu halten. Dadurch bleiben zusätzliche finanzielle Belastungen für die 

Fahrgäste und Aufgabenträger überschaubar.  

Die Berechnung der Ausgleichsbeträge erfolgte unter der Annahme, dass die Fahrgäste sich 

rein ökonomisch entscheiden. Das bedeutet, dass sie bei etwa gleichem Fahrkartenangebot 

nach einer Integration wieder die entsprechende oder vergleichbare Fahrkarte im VGN-

Gemeinschaftstarif wählen und ferner keine Preiselastizität der Nachfrage in die 

Berechnungen eingeht. Daher wird nur mit vergleichbaren Sortimentsteilen gerechnet, die 



dem Standardsortiment entsprechen (z. B. Einzelfahrkarte, Mehrfahrtenkarte, Monatskarte, 

Jahreskarte oder Schülermonatskarte). Aufgrund der detaillierten Datenbasis der 

übermittelten Verkaufsdaten konnten die darin erfassten Fahrscheinarten leicht in das 

vorhandene Fahrkartensortiment des VGN überführt werden. 

Die entsprechende Überleitungstabellen für alle Haustarife in den zukünftigen VGN-

Gemeinschaftstarif für den AT […] sind nachfolgend dargestellt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die jeweiligen Überleitungstabellen sind impliziter Bestandteil der Berechnungstabellen für 

die Ermittlung der vorläufigen Ausgleichsleistungen und wurden mit allen 

Verkehrsunternehmen abgestimmt. 

Neben den Tarifharmonisierungsverlusten gibt es sowohl im Erweiterungs- als auch im 

Bestandsraum so genannte Durchtarifierungsverluste. Durchtarifierungsverluste entstehen 

durch Umsteiger von einem Verkehrsunternehmen auf ein zweites Unternehmen, wenn 

diese unterschiedliche Tarife haben. Mehrheitlich sind dies Regionalverkehrskunden von Bus 

und Bahn, die auf Verkehrsmittel der Stadtverkehre umsteigen. Vor Integration der Verkehre 

in den VGN ist dafür in aller Regel ein zweiter Fahrausweis erforderlich, der nach Einführung 

des VGN-Gemeinschaftstarifs entfällt. Dabei besteht die Ausgleichspflicht nur für solche 

Fahrgäste, die bereits vor der Einführung des VGN-Gemeinschaftstarifs umgestiegen sind. 

Fahrgäste, die erst nach der Verbundtariferweiterung umsteigen (weil der Umstieg nun nichts 

mehr kostet), führen zu keinen Ausgleichsverpflichtungen. Im Rahmen der 

Einnahmenaufteilung im VGN bekommt das vom Umstieg betroffene Verkehrsunternehmen 

allerdings für jeden Fahrgast einen Anteil vom Fahrkartenerlös. 

Fahrausweisgruppe TON-Fahrausweis VGN-Fahrausweis
Einzelfahrschein Erwachsene Einzelfahrkarte Erwachsene

Einzelfahrausweis Kind Einzelfahrkarte Kind

Einzelfahrt BC Erwachsene Einzelfahrkarte Erwachsene

Einzelfahrt BC Kind Einzelfahrkarte Kind

DB-Angehörige Einzelfahrkarte Erwachsene

Fahrradeinzelkarte Einzelfahrkarte Kind

Gruppenfahrausweis Gruppenfahrausweis

Einkaufsschein TagesTicket Solo

Familien-Tageskarte TagesTicket Plus

6er-Fahrtenkarte 4er/10er-Streifenkarte

Senioren 6er-Karte 4er/10er-Streifenkarte

10er-Fahrtenkarte 4er/10er-Streifenkarte

5er-Karte Erwachsener 4er-Streifenkarte

5er-Karte Erwachsener gemäßigt 4er-Streifenkarte

Monatskarte Vario 31 Solo 31

Monatskarte Vario 31 Sen. 9-Uhr-JahresAbo

Wochenkarte Vario 7 7-Tage-MobiCard

Halbjahreskarte Solo 31

Jahreskarte/Jahreskarte im Monatsabo JahresAbo

Monatskarte Erwachsene Ferienaktion Solo 31

Umweltfahrausweis n. übertragbar JahresAbo

Umweltfahrausweis übertragbar 31-Tage-MobiCard

Umweltfahrausweis Schüler/Azubi Schülermonatskarte

Schülerwochenkarte Schülerwochenkarte

Schülermonatskarte Schülermonatskarte

Monatskarte Schüler Ferienaktion Schülermonatskarte

Zeitfahrausweise 

Ausbildungsverkehr

Zeitfahrausweise Jedermann

Einzel- und Tagestickets

Mehrfahrtenkarten



 
2 Berechnung der endgültigen Höhe der Ausgleichsleistungen 
 
2.1 Aktualisierung der Datengrundlagen und Ermittlung der tatsächlichen Höhe der 

Ausgleichsleistungen 

Die VGN GmbH hat von den Verkehrsunternehmen des aÖPNV die Vertriebsdaten des 

Kalenderjahres 2019 erhalten und damit die vorläufigen Mindereinnahmen berechnet. Die 

unter Nr. 1 beschriebenen Berechnungen werden nach Vorliegen der Vertriebsdaten für das 

Jahr 2025 noch einmal für die Berechnung der endgültigen Mehr- und Mindereinnahmen für 

das Jahr 2026 durchgeführt.  

Der Preisstand für die Berechnung der vorläufigen Abschlagszahlungen ist das Jahr 2025. 

Bei den VGN-Preisen für Einzelfahrausweise wurde bereits berücksichtigt, dass ein Teil der 

Fahrausweise online mit einem rabattierten Preis verkauft wird. Es werden für 

Einzelfahrausweise (sowohl Erwachsene als auch Kind) Mischpreise zwischen digital und 

nicht-digital verkauften Einzelfahrausweisen gebildet. Dabei gehen in die Mischpreise die 

rabattierten online-Preise zu 25 % und die herkömmlich verkauften Einzelfahrausweise zu 

75 % ein.  

Für die endgültige Bestimmung der Mindereinnahmen im Kalenderjahr 2026 wird der 

Preisstand 01.01.2026 bzw. der zuletzt gültige Preisstand herangezogen. Ab dem 

Kalenderjahr 2027 werden die Mindereinnahmen dann um die Differenz des Tarifniveaus 

zwischen dem VGN-Gemeinschaftstarif und dem DTV-Deutschlandtarif jährlich 

fortgeschrieben (vgl. Ziff. 2.2).   

Die Erlöskorrektur auf Grund des kostenlosen Umstiegs auf die Stadtverkehre nach VGN-

Beitritt erfolgt über das im VGN vereinbarte Einnahmenaufteilungsverfahren. Auf Grund des 

kostenlosen Umstiegs auf die Stadtverkehre nach VGN-Beitritt muss überprüft werden, ob 

eine Korrektur der Berechnung bei Umsteigern zwischen SPNV und Stadtverkehren durch 

die Einnahmenaufteilung im VGN notwendig ist (Korrektur der jeweiligen Teilerlöse für die 

bei einem Verkehrsunternehmen durchfahrenen Tarifzonen).  

Die so zu ermittelnde endgültige Höhe der Ausgleichsleistungen wird je Linie eines 

Verkehrsunternehmens ausgewiesen.  

Positive finanzielle Effekte aufgrund von zu erwartenden Mehrverkehren wirken sich nach 

derzeitigem Erkenntnisstand im VGN nicht erlössteigernd auf die Einnahmen aus 

Fahrscheinen aus, sodass keine Berücksichtigung bei der Ermittlung der 

Ausgleichsleistungen erfolgt. Dies ist darin begründet, dass: 

- sich aufgrund der Struktur des VGN als Unternehmensverbund der Abstand zwischen 

VGN-Gemeinschaftstarif und DTV-Deutschlandtarif bzw. Haustarifen der 

Verkehrsunternehmen des aÖPNV (anders als ggf. bei Aufgabenträgerverbünden) in 

der Regel nicht oder nur geringfügig unterscheidet,  

- aufgrund rückläufiger Einwohnerzahlen in den überwiegend ländlich geprägten 

Verbunderweiterungsgebieten derzeit keine nennenswerte Nachfragsteigerungen 

erwartet werden können, 

- etwaige geringfügige Mehrerlöse aus Nachfragesteigerungen durch die mit dem 

Verbundeintritt einhergehenden Mehrkosten für Regiekostenbeiträge für die 

Verbundgesellschaft aufgezehrt werden.  

 

 



2.2 Fortschreibung der tatsächlichen Höhe der Ausgleichsleistungen / Ermittlung der 
endgültigen Höhe der Ausgleichsleistungen 
 
Die nach Nr. 2.1 ermittelte tatsächliche Höhe der Ausgleichsleistungen wird je Linie eines 
Verkehrsunternehmens im aÖPNV jährlich, frühestens ab dem Abrechnungsjahr 2027, 
gemäß dem Delta der Tarifentwicklung DTV-Deutschlandtarif und VGN-Gemeinschaftstarif 
mit folgender Formel fortgeschrieben: 
 

Ausgleichsbetrag n =  Ausgleichsbetrag n-1  * (
(1+𝛿𝐷𝑇𝑉−𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓)

(1+𝛿𝑉𝐺𝑁−𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓)
) 

 

 
Für die jeweils aktuelle Höhe der Tarifentwicklung des DTV-Deutschlandtarif p.a. wird 
folgende Quelle herangezogen: 
https://deutschlandtarifverbund.de/tarifbedingungen/ 
 
 
Grundlage der jeweils aktuellen durchschnittlichen Höhe der Tarifentwicklung des VGN-
Gemeinschaftstarifs ist die entsprechende Tarifvorlage für den Grundvertrags-Ausschuss im 
VGN, der jeder Tariffortschreibung im VGN zustimmen muss. Sofern im DTV-
Deutschlandtarif und/oder im VGN-Gemeinschaftstarif keine Tariffortschreibung beschlossen 
wird, wird der jeweilige durchschnittliche Anhebungssatz mit 0,0 % angesetzt. 
 

 
3 Schlussrechnung 

 
Die jährliche Schlussrechnung eines Verkehrsunternehmens eines Kalenderjahres n ergibt 
sich wie folgt: 
 
 

𝑆𝑐ℎ𝑙𝑢𝑠𝑠𝑟𝑒𝑐ℎ𝑛𝑢𝑛𝑔 (𝑉𝑒𝑟𝑘𝑒ℎ𝑟𝑠𝑢𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒ℎ𝑚𝑒𝑛, n) =

𝑒𝑛𝑑𝑔ü𝑙𝑡𝑖𝑔𝑒𝑟 𝐴𝑢𝑠𝑔𝑙𝑒𝑖𝑐ℎ𝑠𝑏𝑒𝑡𝑟𝑎𝑔 (𝑉𝑒𝑟𝑘𝑒ℎ𝑟𝑠𝑢𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒ℎ𝑚𝑒𝑛, n) −

                                                        v𝑜𝑟𝑙ä𝑢𝑓𝑖𝑔𝑒𝑟 𝐴𝑢𝑠𝑔𝑙𝑒𝑖𝑐ℎ𝑠𝑏𝑒𝑡𝑟𝑎𝑔 (𝑉𝑒𝑟𝑘𝑒ℎ𝑟𝑠𝑢𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒ℎ𝑚𝑒𝑛, n)  

 



Gebiet
VGN-

Liniennummer

Liniennummer / 
Bezeichnung VU 

alt
Konzessionär/Betreiber Linienverlauf im zukünftigen VGN-Verbundgebiet

371 BT NEW Omnibusverkehr Franken GmbH Oberbibrach – Vorbach – Bayreuth

455 6396 WEN/NEW AS Regionalbus Ostbayern GmbH Weiden – Schnaittenbach – Amberg

1817 NEW TIR Regionalbus Ostbayern GmbH BAXI Tirschenreuth: Tirschenreuth - Windischeschenbach

1843 2703 WEN/NEW TIR Eska Stiftlandverkehr GmbH Tirschenreuth – Schönficht – Neustadt – Weiden 

1845 2705 WEN/NEW TIR Eska Stiftlandverkehr GmbH Tirschenreuth – Plößberg – Neustadt – Weiden

1921 2500 NEW Verkehrsunternehmen Anton Bock Waldthurn – Vohenstrauß

1922 6272 WEN/NEW TIR Regionalbus Ostbayern GmbH Weiden – Neustadt – Floß – Flossenbürg – Silberhütte

1923 6293 NEW Regionalbus Ostbayern GmbH Neustadt/Floß – Vohenstrauß

1924 6294 NEW Regionalbus Ostbayern GmbH Flossenbürg – Floß – Vohenstrauß

1930 6291 WEN/NEW Regionalbus Ostbayern GmbH Weiden – Vohenstrauß – Waidhaus/Moosbach – Eslarn (Am Wochenende Radlbus) 

1931 6285 WEN/NEW Regionalbus Ostbayern GmbH Weiden – Waldthurn – Lösselmühle

1935 2505 NEW SAD Wolf Reisen GmbH Vohenstrauß - Moosbach - Rückersrieth

1936 2506 NEW SAD Wolf Reisen GmbH Moosbach – Eslarn

1937 2507 NEW Wolf Reisen GmbH Brünst – Lösselmühle – Neuenhammer – Pleystein – Vohenstrauß

1938 2508 NEW Wolf Reisen GmbH Lösselmühle – Pleystein

1939 6297 NEW Regionalbus Ostbayern GmbH Vohenstrauß – Tännesberg – Leuchtenberg – Vohenstrauß

1940 30 WEN/NEW Wies Faszinatour e.K. Weiden – Etzenricht – Kohlberg – Weiden

1941 11 WEN/NEW SAD Wies Faszinatour GmbH & Co. KG Weiden - Irchenrieth - Tännesberg

1942 6275 WEN/NEW SAD Regionalbus Ostbayern GmbH Weiden – Luhe

1950 6278 WEN/NEW Regionalbus Ostbayern GmbH Weiden – Mantel – Grafenwöhr – Eschenbach

1951 6279 WEN/NEW Regionalbus Ostbayern GmbH Weiden - Schwarzenbach - Grafenwöhr - Pressath 

1952 6269 NEW AS/NL Regionalbus Ostbayern GmbH Pressath – Grafenwöhr – Eschenbach – Auerbach – Neuhaus (Pegnitz)

1953 6283 NEW TIR Regionalbus Ostbayern GmbH Eschenbach – Neustadt a. Kulm/Pressath – Kemnath

1954 40 NEW Göttel KG Heinersreuth – Schlammersdorf – Eschenbach

Betroffene Gebietskörperschaften 
(Stadt/Landkreis)
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Gebiet
VGN-

Liniennummer

Liniennummer / 
Bezeichnung VU 

alt
Konzessionär/Betreiber Linienverlauf im zukünftigen VGN-Verbundgebiet

Betroffene Gebietskörperschaften 
(Stadt/Landkreis)

1961 15 NEW Wies Faszinatour e.K. Neustadt – Parkstein – Schwand

1962 12 WEN/NEW Wies Faszinatour e.K. Weiden – Parkstein – Schwand

1963 16 WEN/NEW Wies Faszinatour e.K. ZOB – Parkstein – Neustadt – Schwand

1964 6277 WEN/NEW TIR Regionalbus Ostbayern GmbH Kemnath – Erbendorf – Neustadt – Weiden

1965 2503 WEN/NEW Regionalbus Ostbayern GmbH Weiden – Edeldorf – Wilchenreuth – Neustadt 

1966 6295 WEN/NEW TIR Regionalbus Ostbayern GmbH Weiden – Wöllershof/Windischeschenbach – Friedenfels

BAXI 1981 BAXI 8431 NEW Regionalbus Ostbayern GmbH Georgenberg - Flossenbürg - Floß - Neustadt

BAXI 1982 BAXI 8432 NEW Regionalbus Ostbayern GmbH Vohenstrauß - Waldthurn - Theisseil - NEW

BAXI 1983 BAXI 8433 NEW SAD Regionalbus Ostbayern GmbH Vohenstrauß - Pleystein - Waidhaus - Eslarn 

BAXI 1984 BAXI 8434 NEW Regionalbus Ostbayern GmbH Moosburg - Tännesberg - Leuchtenberg - Vohenstrauß

BAXI 1985 BAXI 8435 AS NEW Regionalbus Ostbayern GmbH Schnaittenbach - Kohlberg - Pirk - Luhe-Wildenau

BAXI 1986 BAXI 8436 NEW Regionalbus Ostbayern GmbH Kohlberg - Kaltenbrunn - Mantel - Weiherhammer - Etzenricht

BAXI 1987 BAXI 8437 BT NEW Taxi Renner GbR Pegnitz - Kirchenthumbach - Schlammersdorf - Speinshart  - Eschenbach

BAXI 1988 BAXI 8438 NEW Regionalbus Ostbayern GmbH Schlammersdorf - Vorbach - Speinshart - Kemnath - Neustadt a.K. - Trabitz

BAXI 1989 BAXI 8439 NEW Taxi Renner GbR Trabitz - Eschenbach - Grafenwöhr - Schwarzenbach - Pressath

BAXI 1990 BAXI 8440 NEW Regionalbus Ostbayern GmbH
Windischeschenbach - Kirchendemenreuth - Parkstein - Püchersreuth - Störnstein - Neustadt 

a.d.W. - Altenstadt a.d.W

BAXI 1991 BAXI 8441 NEW Regionalbus Ostbayern GmbH Irchenrieth - Bechtsrieth - Trebsau - Schirmitz

BAXI 1992 BAXI 8442 AS NEW Taxi Renner GbR Grafenwöhr - Kaltenbrunn - Freihung

BAXI 1993 BAXI 8443 NEW BT Taxi Renner GbR Kirchenlaibach - Neustadt/Kulm - Eschenbach
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